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Fachteam Recht

Unerwünschte Existenz- und/
oder Selbstbestimmungsfragen

Sind der Lebensstandard und die Liqui-
dität des überlebenden Ehegatten oder 
Partners gesichert? Kann das bisherige 
Eigenheim gehalten und weitergenutzt 
werden? Pocht ein Erbe oder dessen 
Vertreter auf die Auszahlung seines An-
teils? Zeichnet sich ein Streit unter den 
Erben ab? Droht eine Situation, in wel-
cher man sich im Bürokratie-Dschungel 
verirrt? Wer entscheidet für die betrof-
fene Person? Fragen über Fragen.

Erbrechtliche Absicherung

Der überlebende Ehegatte und/oder 
Partner kann durch geeignete erbrecht-
liche Vorkehrungen stark begünstigt 
werden – und zwar nicht nur wertmäs-
sig, sondern auch in verfahrensrechtli-
cher Hinsicht. So kann diesem die frei 
verfügbare Erbquote zugesprochen 
bzw. können die übrigen Erben auf 
ihren (allfälligen) Pflichtteil gesetzt 
werden, wobei diese Pflichtteile ledig-
lich wertmässig in Form von Vermächt-
nissen ausgerichtet werden. Das be-
deutet, dass keine Erbengemeinschaft 
entsteht, welche mühselig über sämtli-
che Belange bzw. die Erbteilung einver-

nehmlich entscheiden muss. Vielmehr 
kann der eingesetzte Alleinerbe grund-
sätzlich selber entscheiden, welche 
Vermögenswerte er übernimmt und wie 
er die Anteile der übrigen Erben (bspw. 
Kinder) auszahlt. Der Alleinerbe kann 
gegenüber der Teilungsbehörde alles 
Notwendige alleine abwickeln. Dadurch 
werden der Lebensstandard des über-
lebenden Ehegatten bzw. Partners ge-
sichert, Bürokratie-Hürden reduziert 
und entsprechend auch Streit unter den 
Erben verhindert. 

Selbstbestimmung fördern und 
Angehörige entlasten

Mit einem Vorsorgeauftrag kann man 
für den Fall einer dauernden Urteilsun-
fähigkeit (z. B. durch Unfall, Schlagan-
fall oder Demenz) Wunschpersonen als 
Entscheidungsträger einsetzen und 
damit die eigene Vertretung durch eben 
diese Wunschpersonen sicherstellen. 
Die Handlungen der Wunschpersonen 
können gemäss inhaltlichen Vorgaben 
und Anordnungen konkretisiert werden. 
Diesfalls sind grundsätzlich keine weite-
ren Zustimmungen seitens der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) erforderlich. Es bestehen somit 
keine weiteren Bürokratie-Hürden bei 

den Handlungen/Entscheidungen der 
Wunschpersonen.

Die Patientenverfügung gilt im Beson-
deren für medizinische Massnahmen im 
Notfall (bei Urteilsunfähigkeit). Demnach 
können wiederum Wunschpersonen als 
Entscheidungsträger eingesetzt und 
damit die eigene Vertretung durch eben 
diese Wunschpersonen sichergestellt 
werden. Gleichzeitig können die Ange-
hörigen durch inhaltliche Vorgaben und 
Anordnungen (z. B. lebenserhaltende 
Massnahmen ja/nein? Organspende ja/
nein?) entlastet werden.

Weitere Vorkehrungen

Eine Generalvollmacht bezweckt, die 
jederzeitige Vertretungsmöglichkeit im 
«gesunden» Zustand zu sichern und 
gleichzeitig auch Schwebephasen einer 
gewissen «Unzuständigkeit» bis zur Va-
lidierung eines Vorsorgeauftrags bzw. 
einer Erbenbescheinigung abzudecken. 
Mittels Bankvollmachten und einer ge-
eigneten Konti-Struktur können der je-
derzeitige Kontozugriff gewährleistet 
werden (Vermeidung von Liquiditäts-
engpässen). Unternehmer haben idea-
lerweise auch auf Stufe der Gesell-
schaft dafür zu sorgen, dass diese 
handlungsfähig bleibt (bspw. durch 
Zeichnungsrechte für Dritte). Prüfens-
wert sind schliesslich auch versiche-
rungsrechtliche Lösungen (Todesfallver-
sicherungen und dergleichen).

Empfehlung

Entscheidend für die konkrete Ausge-
staltung der Krisenfallregelungen bleibt 
stets der Einzelfall. Die Gewerbe-Treu-
hand mit ihrem interdisziplinären Ange-
bot kann hierbei umfassend helfen. Wir 
freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.
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Absicherung durch Krisenfallregelungen – eine sinnvolle 
Investition

Schicksalsschläge kommen in aller Regel unerwartet und unverhofft 
– entsprechend hart treffen diese die Betroffenen und Angehörigen. 
Nebst der jeweiligen starken emotionalen Belastung will man sich 
zusätzlich nicht auch noch mit weiteren Problemfeldern auseinander-
setzen. Trotzdem können sich dabei unschöne Existenz- und Selbst-
bestimmungsfragen stellen. Diverse Vorkehrungen helfen, Planungs-
sicherheit zu schaffen und potenziellen Problemfeldern präventiv zu 
entgegnen.


